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Der Regionaldirektor 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 2 1 1 6  
 
 
 
 

  14.05.2025 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligun-
gen 

vorberatend 10.06.2025  

Verbandsausschuss vorberatend 23.06.2025  
Verbandsversammlung beschließend 04.07.2025  

 
 
Betreff: Angelegenheiten der Freizeitgesellschaften 

Revierpark Gysenberg Herne GmbH - Gesellschaftervereinbarung 2026 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung stimmt der Verlängerung der bestehenden Gesellschafterver-
einbarung der Revierpark Gysenberg Herne GmbH für das Jahr 2026 zu. 
 
 
Begründung: 
 
An der Revierpark Gysenberg Herne GmbH sind zu gleichen Teilen (je 50 %) der Regional-
verband Ruhr und die Stadt Herne beteiligt. Zur Finanzierung der nicht durch eigene Er-
träge gedeckten Betriebsaufwendungen und Investitionsausgaben haben die Gesellschaf-
ter eine Gesellschaftervereinbarung geschlossen. Die derzeitige Gesellschaftervereinba-
rung der Revierpark Gysenberg Herne GmbH läuft zum 31.12.2025 aus. Die Gesellschaf-
ter haben sich darauf verständigt, für das Jahr 2026 von der Verlängerungsoption des § 2 
Abs. 6 S. 2 der derzeit gültigen Gesellschaftervereinbarung Gebrauch zu machen. 
 
Die Gesellschafter halten den bisher gewährten Regelzuschuss von 1.500,0 T€ weiterhin 
für notwendig. Er entspricht zudem der mittelfristigen Finanzplanung der Gesellschaft. 
Der RVR-Anteil beläuft sich auf 750,0 T€ und ist bereits im Doppelhaushalt für das Jahr 
2026 veranschlagt. 
 
Zur Umsetzung des Zukunftskonzeptes sollen zudem investive Sonderzuschüsse im Jahr 
2026 in Höhe von maximal insgesamt 1.200 T€ (RVR-Anteil 600 T€; entspricht dem RVR-
Haushaltsansatz für das Jahr 2026 sowie der mittelfristigen Finanzplanung der Gesell-
schaft) gewährt werden.  
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 06300; Kostenträger 0400042/0400035 
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2026 2027 2028 2029 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen 750.000 750.000 750.000 735.000 660.000 
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil) 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen 750.000 750.000 755.000 750.000 750.000 
Abschreibungen und Zinsauf-
wand (6 % p. a. vom investiven Ei-
genanteil) 

                              

Summe 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 
Abweichungen1 0 0 0 0 0 

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle 06300; Kostenträger 0400035; Investitions-Nr. 06300-002 

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2026 2027 2028 2029 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
Summe (Eigenanteil) 200.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Einzahlungen                     
Auszahlungen 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

Summe 200.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
Abweichungen1 0 0 0 0 0 

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:       
 

 
4. Bilanz 

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu zusätzli-
chen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      
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5.    Klima-Check 

(Leitfaden und Formular befinden sich im Intranet) 

• Der Klima-Check wurde bei der Beschlussvorlage durchgeführt.    

• Es ergeben sich keine klimarelevanten Auswirkungen.         

• Es ergeben sich positive oder negative klimarelevante Auswirkungen.   

Die Erläuterungen dazu werden im Klima-Check-Formular in der Anlage darge-

stellt.       

• Durch einen Alternativvorschlag bei negativen Auswirkungen entsteht   

• kein Mehraufwand         

• Mehraufwand, und zwar: ____________________€. 

 
 
Sachbearbeiter/in Referat / Referats-

leiter/in 
Bereich / Beigeord-
nete/r 

Regionaldirektor 
Garrelt Duin 

Hoppe, Axel-
Bernhard 

Holtmann, Thomas Bereich II Wirt-
schaftsführung 

 

Akt.zeichen Schlüter, Markus  
   

 


